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Einleitung 

(1) Diese Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotech
nik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion „Elektro
technische Bestimmungen" des Österreichischen Verban
des für Elektrotechnik zum Druck und zur Anwendung frei
gegeben. 

(2) Die Inkraftsetzung dieser Österreichischen Bestimmungen 
für die Elektrotechnik mit der Elektrotechnikverordnung 
1984 zum Elektrotechnikgesetz wurde vom Bundesmini
sterium für Bauten und Technik mit Wirkung vom 1. März 
1984 in Aussicht genommen. Gleichzeitig soll ÖVE-EM 43/ 
1971 außer Kraft gesetzt werden. 
Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen 
für die Elektrotechnik kann darüber hinaus mit später er
scheinenden Elektrotechnikverordnungen weiter festgelegt 
werden. Insbesondere ist diesbezüglich jeweils die zuletzt 
erschienene Elektrotechnikverordnung zu beachten. 

(3) Als Grundlage für diese Bestimmungen wurde das 
CENELEC-Harmonisierungsdokument HD 400.1, Handge
führte Elektrowerkzeuge, Teil 1: Allgemeine Bestimmungen, 
verwendet. 

(4) Die Bestimmungen ÖVE-HG 43 bestehen aus Teil 1: Allge
meine Bestimmungen, und Teil 2: Besondere Bestimmun
gen. 
Teil 1 der Bestimmungen ÖVE-HG 43 bezieht sich auf alle 
handgeführten, elektromotorisch oder magnetisch ange
triebenen Werkzeuge, soweit in Teil 2 nichts anderes be
stimmt ist. 

(5) Neben diesen technischen Bestimmungen für handgeführte 
Elektrowerkzeuge sind auf Grund der Gewerbeordnung 
1973 zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit der Be-
nützer von Maschinen und Geräten erlassene bzw. weiter
hin in Geltung stehende Verordnungen zu beachten, z. B. 
Allgemeine Maschinen- und Geräte-Schutzvorrichtungs
verordnung (AMGSV), BGBl. 219/1983; Maschinen-Schutz
vorrichtungsverordnung, BGBl. 43/1961. Eine Besondere 
Maschinen- und Geräte-Schutzvorrichtungsverordnung 
(BMGSV) ist derzeit in Ausarbeitung. 
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(6) In diesem Heft wird auf folgende Österreichische Bestim
mungen für die Elektrotechnik Bezug genommen: 

ÖVE-EM/EW 335, Teil 1, Sicherheitsanforderungen für 
Elektrogeräte für den Hausge
brauch und ähnliche Zwecke. 
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 

ÖVE-EW41, Elektrowärmegeräte für den 
Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke 

ÖVE-F61, TeiM, Funkentstörung elektrischer Be
triebsmittel und Anlagen 

ÖVE-IG31, Steckvorrichtungen für Hausin-
stailationen und ähnliche 
Zwecke 

ÖVE-IG 32, Gerätesteckvorrichtungen 

ÖVE-IG33, Steckvorrichtungen für industri
elle und ähnliche Zwecke 

ÖVE-K40, Energieleitungen mit einer Isolie
rung aus Gummi 

ÖVE-K41, Energieleitungen mit einer Isolie
rung aus PVC 

ÖVE-SN 45, Geräteschalter bis 500 V und bis 
63 A 

(7) In diesem Heft werden die folgenden ÖNORMEN angeführt: 

ÖNORME1357, Erdungszeichen 

ÖNORM E 6621, Teil 1, Zweipolige Steckdose ohne 
Schutzkontakt der Bauart A; 
10/16 A, 250 V 

(8) In diesem Heft werden die folgenden internationalen, regio
nalen, nationalen bzw. ausländischen Veröffentlichungen 
angeführt: 

Allgemeine Maschinen- und Geräte-Schutzvorrichtungs
verordnung, BGBl. 219/1983 
Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung, BGBl. 43/1961 
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lEC-Publikation 85, Recommendations for the classi
fication of materials for the insula
tion of electrical machinery and 
apparatus in relation to their ther
mal stability in service 

(9) Die Hinweise auf andere Veröffentlichungen in den Fußnoten 
"beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den 
Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. Zum 
Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch 
Elektrotechnikverordnungen oder gegebenenfalls auf 
andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksich
tigen. 

(10) In diesem Heft sind Begriffserklärungen, Bestimmungen und 
Prüfbestimmungen durch Normaldruck, Prüfbestimmungen 
überdies durch ein vorgesetztes „Prüf.:" sowie Erläuterun
gen durch Kleindruck gekennzeichnet. 

(11) Die in diesem Heft angeführten Österreichischen Bestim
mungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektro
technik und sonstigen technischen Veröffentlichungen 
können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, be
zogen werden. 

(12) Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, Hinweise auf 
Fundstellen in anderen Texten — sofern es sich nicht um 
andere Teile dieser Österreichischen Bestimmungen für die 
Elektrotechnik handelt — und Anhänge gelten nicht als Be
standteil der Österreichischen Bestimmungen für die Elek
trotechnik, wohl aber Vorworte und Kleingedrucktes. 



OVE-HG 43, Teil 1/1983 Vorwort 

Vorwort 

Die Bestimmungen für handgeführte Elektrowerkzeuge bestehen aus 
einem gemeinsamen Teil, ÖVE-HG 43, Teil 1, Allgemeine Bestimmun
gen, und einem Teil 2, Besondere Bestimmungen, der für jede Werk
zeugart einen eigenen Abschnitt enthält. Diese Abschnitte sind mit 
dekadischen Zahlengruppen 100, 200 usw. gekennzeichnet. Die Be
stimmungen dieser Abschnitte ergänzen oder ersetzen die entspre
chenden Absätze oder Paragraphen des Teiles 1. Die Paragraphen 
des Teiles 2 beziehen sich jeweils auf die bis auf die Hunderter- und 
gegebenenfalls Tausenderstelle gleichnumerierten Paragraphen des 
Teiles 1, z. B. § 210.1 oder § 310.1 des Teiles 2 auf § 10.1 des Teiles 1. Die 
in Teil 2 enthaltenen Sonderbestimmungen, Prüfbestimmungen und 
Erläuterungen sind wie folgt gekennzeichnet: 

ABÄNDERUNG — die entsprechende Bestimmung des Teiles 1 wird 
hierdurch teilweise abgeändert, 

ERSATZ — die entsprechende Bestimmung des Teiles 1 wird 
aufgehoben und hierdurch ersetzt, 

ERGÄNZUNG — diese Bestimmung gilt zusätzlich zu den Bestim
mungen des Teiles 1. 

Diese Bestimmungen gelten nur für Werkzeugarten, für die im Teil 2 
ein eigener Abschnitt besteht. Sie können jedoch sinngemäß für 
Werkzeugarten angewendet werden, für die noch keine besonderen 
Bestimmungen bestehen, wobei auf die besonderen Gefahren, die mit 
der jeweiligen Werkzeugart verbunden sind, Bedacht zu nehmen ist. 
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§1. Geltung 

1.1 Diese Bestimmungen gelten für handgeführte, elektromoto
risch oder magnetisch angetriebene Werkzeuge zur Ver
wendung in Innenräumen oder im FreienY 
Handgeführte, elektromotorisch oder magnetisch angetrie
bene Werkzeuge, im folgenden als Elektrowerkzeuge be
zeichnet, die ohne wesentliche Veränderung zum Gebrauch 
wie ortsfeste Werkzeuge in einer Halterung befestigt werden 
können, fallen in den Geltungsbereich dieser Bestimmun
gen. 
Diese Bestimmungen gelten für Elektrowerkzeuge jeder 
Nennfrequenz. Sie können sinngemäß für Elektrowerkzeuge 
angewendet werden, die im Teil 2, Besondere Bestimmun
gen, nicht genannt sind, und für solche, die nach grund
legend neuen Prinzipien gebaut sind. 
Elektrowerkzeuge mit eingebautem elektrischem Heizkör
per gehören zum Geltungsbereich dieser Bestimmungen; 
darüber hinaus bestehen hierfür gesonderte technische 
Bestimmungen^), die sinngemäß anwendbar sein können. 
Für Elektrowerkzeuge, die zur Verwendung in Räumen be
stimmt sind, in denen besondere Verhältnisse vorliegen, wie 
auf Schiffen oder Fahrzeugen, an gefährlichen Orten, z. B. 
wo Explosionsgefahr besteht, kann eine besondere Bau
weise erforderlich sein. 

1.2 Diese Bestimmungen beziehen sich in erster Linie auf die 
Sicherheit, enthalten jedoch auch einige Forderungen be
züglich der Funkentstörung im normalen Gebrauch. 

1 ) Neben diesen technischen Bestimmungen für handgeführte Elektrowerkzeuge smd auf Grund 
der Gewerbeordnung 1973 zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit der Benutzer von 
Maschinen und Geräten erlassene bzw. weiterhin in Geltung stehende Verordnungen zu be
achten, z.B. Allgemeine Maschinen- und Geräte-Schutzvorrichtungsverordnung (AMGSV), 
BGBl. 219/1983; Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung, BGBl. 43/1961. Eine Besondere 
(Vlaschinen- und Geräte-Schutzvorrichtungsverordnung (BMGSV) ist derzeit in Ausarbeitung. 

2) Siehe auch ÖVE-EW41 bzw. ÖVE-EM/EW 335. 

2 ÖVE-HG 43, Teil 1 


